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Sehr geehrte Frau Kollegin, 

Ihre Frage beantworte ich wie folgt: 

Frage Nr. 12/447: 
Wie plant die Bundesregierung bis zur Einführung der elektronischen Patientenakte 3.0 („ePA für
alle“) alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger analog zu Beipackzetteln von Medikamenten so
über Risiken und Einschränkungen in den Funktionen und für die informationelle Selbstbestim-
mung der ePA 3.0 zu informieren, dass diese eine tatsächlich informierte Entscheidung für oder 
gegen die Nutzung der ePA 3.0 treffen können, wie es der Verbraucherzentralen Bundesverband 
am 5. Dezember 2024 öffentlich forderte (www.vzbv.de/pressemitteilungen/elektronische-pati-
entenakte-krankenkassen-informieren-unzureichend), und plant die Bundesregierung zu evalu-
ieren, ob sich zum Zeitpunkt der Einführung der ePA 3.0 in der Opt-Out Variante die betroffenen 
Versicherten ausreichend informiert sehen (vgl. Insights-Bericht der Gematik „Status quo „ePA
für alle“, Ein Stimmungsbild vor dem Rollout 2025“ vom 10. Dezember 2024, wonach noch im
Oktober 2024 erst 34 Prozent der Bevölkerung laut einer repräsentativen Befragung angaben, 
ausreichend über die ePA für alle informiert zu sein und 41 Prozent der Befragten die ePA noch 
nicht einmal dem Namen nach kannten: www.gematik.de/telematikinfrastruktur/ti-atlas/einbli-
cke/insights)? 

Antwort: 

Die Krankenkassen als Anbieter der elektronischen Patientenakte (ePA) sind gesetzlich verpflich-

tet, alle Versicherten umfassend sowie gemäß § 343 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch in präziser, 

transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form zu informieren, bevor eine ePA zur 

Verfügung gestellt wird. Die gesetzlich vorgesehenen Pflichtinformationen sollen allen Versi-

cherten die Möglichkeit für eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche und fundierte Entschei-

dung über die Nutzung der elektronischen Patientenakte bieten. Die Information aller gesetzlich 
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Seite 2 von 2 Versicherten durch die Krankenkassen muss bis sechs Wochen vor der Einführung der ePA für 

alle, die am 15. Januar 2025 eingeführt wird, erfolgt sein. Die Überwachung und die Einhaltung 

der Vorgaben obliegt den zuständigen Aufsichtsbehörden. Die Bundesregierung geht davon aus, 

dass alle gesetzlich Versicherten informiert wurden und sich auch weiterhin bei ihren Kranken-

kassen informieren können. 

Um alle Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Leistungserbringenden, möglichst gut zu infor-

mieren und auf die ePA vorzubereiten, ist am 30. September 2024 die Informations- und Fach-

kampagne des Bundesministeriums für Gesundheit gestartet. Aufgrund der bundesweiten Kam-

pagne ist davon auszugehen, dass die Aufklärung und Information aller Versicherten weiter ge-

steigert werden konnte. Bis zum Start der ePA für alle am 15. Januar 2025, und auch darüber hin-

aus, wird die Bundesregierung weiterhin auf verschiedenen Wegen die Versicherten über die ePA 

für alle informieren. 

Mit freundlichen Grüßen


